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Gemeinde Hohen Wangelin
Beschlussvorlage
Federführend: Amt für zentrale Dienste und Finanzen

Vorlage-Nr:
Datum:
Verfasser:

22/2022/32
19.09.2022
Frau Pape

Bezuschussung Anglerverein "Zum Barschberg" Hohen Wangelin
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 11.10.2022 Gemeindevertretung Hohen Wangelin

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe eines Zuschusses in Höhe von 300 €
an den

Anglerverein „Zum Barschberg“ e.V.
Friedenstraße 42
17194 Hohen Wangelin.

Die Ausnahme zur Antragsfrist wird bestätigt.

Sachverhalt:
Der Anglerverein „Zum Barschberg“ e.V. stellte am 27.08.2022 einen Antrag auf finanzielle 
Unterstützung für die Durchführung eines öffentlichen Seefestes. Gemäß der Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des kulturellen/sozialen öffentlichen 
Lebens im Bereich des Amtes Seenlandschaft Waren ist der Antrag bis zum 30.09. des 
Vorjahres zu stellen. Entsprechend Abs. 3 Nr. 4 der Richtlinie kann der Bürgermeister über 
Ausnahmen zur Antragsfrist entscheiden. 
Der Antrag wurde wegen der Unsicherheiten resultierend aus der Corona Pandemie erst 
nach Durchführung der Veranstaltung gestellt, um eine mögliche Rückforderung seitens der 
Gemeinde, wie im vergangenen Jahr zu vermeiden.
Für die Bezuschussung von Vereinen hat die Gemeinde Hohen Wangelin im Haushalt 2022 
finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 1500,00 Euro auf dem Produktsachkonto 
22.28100.54190 (Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige) eingestellt. 900,00 Euro wurden 
bereits bewilligt.
Finanzielle Auswirkungen Nein Ja
Im Haushalt vorgesehen? Nein X Ja, PSK 22.28100.54190
Kosten in 300,00 € außerplanmäßiger / überplanmäßiger Aufwand EH

außerplanmäßige / überplanmäßige Auszahlung FH
Anlage/n:
Antrag Anglerverein „Zum Barschberg“

Frau Pape

Abweichender Beschluss:

GemV.-Soll: anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen:

Aufgrund von § 24 Abs. 1 KV M-V waren ______ Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

_____________________
Bürgermeister


